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Beispiel: Ermittlung des Verkehrswertes eines Rohdachbodens im
Residualwertverfahren (statisch)

Ermittlung des fiktiven Veräußerungserlöses

Erzielbare Nutzfläche für Wohnzwecke bei Ausbau des Rohdachbodens 500m2

(lt Einreichplanung bzw zuverlässiger Entwurfsplanung oder Ausbaustudie)

Erzielbarer Veräußerungserlös für Dachgeschoßwohnungen pro m2 Nutzfläche € 5.600/m2

(lt dem im Vergleichswertverfahren ermittelten Vergeichswert)

Fiktiver Veräußerungserlös 500m2 x € 5.600/m2 = € 2.800.000

Ermittlung der Gesamtinvestitionskosten

1) Aufschließung, Grundstücksaufbereitung (zB Abbruch Dachstuhl, Sicherungsmaßnahmen etc) € 50.000

2) Herstellungskosten inkl sämtlicher Planungs- und Projektnebenleistungen € 1.630.000

Richtpreis für Herstellungskosten inkl USt 500m2 x € 2.720/m2 = € 1.360.000

Richtpreis für Herstellungskosten nach Nutzfläche inkl USt

städtischer Bereich, Wien, Ausstattungskategorie: gehoben

lt Empfehlungen für Herstellungskosten (Popp, SV 2/2019, 67 ff) € 2.720/m2

Projektspezifische Mehrkosten:

Anpassung Dachgeschoßausbau (Raumhöhen, Dachschrägen) individuell € 70.000

Baumaßnahmen am Bestand kalkuliert € 200.000

Herstellungskosten gesamt inkl USt € 1.630.000

3) Kosten für Reserven und Unvorhergesehenes (in % der Herstellungskosten) 10,00% € 163.000

4) Vermarktung des fertigen Projektes (in % vom fiktiven Veräußerungserlös) 1,50% € 42.000

5) Finanzierungskosten

Zwischensumme zu den Positionen 1) bis 4): € 1.885.000

Finanzierungsanteil: 60% Bauzeit: 1,50 Jahre Finanzierungszinssatz: 1,75%

€ 1.885.000x (60,00% x ((100% + 1,75%) ^ 1,50 Jahre) – 60,00%) = € 29.818

6) Entwicklungsgewinn (in % vom fiktiven Veräußerungserlös) 15,00% € 420.000

Gesamtinvestitionskosten € 2.334.818

Alle Beträge in Euro inklusive Umsatzsteuer

Ermittlung des Residualwertes

Ermittlung des Residuums am Ende der Projektentwicklungslaufzeit inkl Erwerbsnebenkosten

Fiktiver Veräußerungserlös € 2.800.000

abzüglich Gesamtinvestitionskosten € 2.334.818

Residuum € 465.182

Diskontierung: Ermittlung des Residuums zum Bewertungsstichtag inkl Erwerbsnebenkosten

Diskontierungszinssatz 2,00%

Projektentwicklungslaufzeit (Zeitraum der Abzinsung) 2,50 Jahre -€ 22.469

Residuum € 465.182x (1+2,00%) ^ (-1x 2,50 Jahre) = € 442.713

Ermittlung der Erwerbsnebenkosten

Maklerprovision 3,60%

Grunderwerbsteuer 3,50%

Eintragungsgebühr Eigentumsrecht 1,10%

Eintragungsgebühr Pfandrecht 0,72% Finanzierungsanteil: 60,00%

Kaufvertragserrichtung, Treuhandschaft, Sonstiges 1,80%

Erwerbsnebenkosten 10,72% € 442.713x (1–1 / (100% + 10,72%)) = € 42.864

Ermittlung des tragfähigen Wertes des Rohdachbodens

Residuum zum Bewertungsstichtag inkl Erwerbsnebenkosten € 442.713

abzüglich Erwerbsnebenkosten -€ 42.864

Tragfähiger Wert des Rohdachbodens € 399.849

Sonstige wertbeeinflussende Umstände, Rechte, Lasten und Anpassungen € 0

Wert des Rohdachbodens (gerundet) € 400.000

Es handelt sich hierbei um eine vereinfachte Modellrechnung. Alternative Methoden der Wertermittlung sind möglich. Die Eingangswerte sind auf Basis einer
fundierten Befundung des Bestandsgebäudes, einer technischen und rechtlichen Analyse der Ausbaumöglichkeiten, einer realistischen Standort- undMarktanalyse
hinsichtlich der erzielbaren Veräußerungserlöse und einer validen Ermittlung der Gesamtinvesitionskosten sorgfältig zu ermitteln.
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Dachgeschoßausbau und
Rohdachböden
Bewertung potentieller Projektentwicklungen. Das Residual-
wertverfahren stellt ein geeignetes Verfahren zur Bewertung von
Rohdachböden im Hinblick auf eine mögliche Projektentwick-
lung dar. Vorsicht gilt bei der Befundung und Ermittlung der
wertrelevanten Eingangsparameter.

Wertermittlungsverfahren
Da zur Bewertung von Rohdachböden übli-
cherweise keine Vergleichspreise von ver-
gleichbaren Rohdachböden in ausreichen-
der Anzahl vorliegen, wird zur Ermittlung
des Wertes des Rohdachbodens das
Residualwertverfahren gewählt. Das Resi-
dualwertverfahren ist in der ÖNORM
B 1802 – 3:2014 standardisiert. Ausgangs-
punkt des Residualwertverfahrens ist eine
fiktive Projektentwicklung, im gegenständ-
lichen Fall der fiktive Ausbau des zu bewer-
tenden Rohdachbodens mit neuen Dachge-
schoßwohnungen für den Abverkauf im
Wohnungseigentum. Wesentlich ist eine
fundierte Befundung des Bestandsgebäudes
im Hinblick auf die mit einem Dachboden-
ausbau verbundenen Baumaßnahmen, die
technische und rechtliche Analyse der Aus-
baumöglichkeiten des Dachbodens insbe-
sondere in Bezug auf die Bestimmungen
des Flächenwidmungs- und Bebauungs-
plans, eine realistische Standort- und
Marktanalyse hinsichtlich der erzielbaren
Veräußerungserlöse von Dachgeschoßwoh-
nungen und die valide Ermittlung der Ge-
samtinvestitionskosten der Projektentwick-
lung.

Ablauf des Residualwertverfahrens
Der erzielbare Veräußerungserlös nach
Ausbau des Rohdachbodens und die Ge-
samtinvestitionskosten der fiktiven Pro-
jektentwicklung bilden die wesentlichen
Eingangsparameter im Residualwertverfah-
ren. Bei den Gesamtinvestitionskosten ist
der Gewinn des Projektentwicklers enthal-
ten, jedoch nicht die Kosten für den Erwerb
des Rohdachbodens. Die Differenz zwi-
schen dem fiktiven Veräußerungserlös
und den Gesamtinvestitionskosten stellt
das Residuum am Ende der Projektentwick-
lungslaufzeit dar. Zur Ermittlung des
Marktwertes des Rohdachbodens (tragfähi-
ger Liegenschaftswert) muss dieser Betrag

auf die Dauer der Projektentwicklung mit-
tels des Diskontierungszinssatzes abge-
zinst werden und sind die Erwerbsneben-
kosten in Abzug zu bringen.

Der ermittelte Wert für den Rohdach-
boden stellt den für den Projektentwickler
in Hinblick auf einen angemessenen Ent-
wicklungsgewinn, unter Berücksichtigung
des baulichen Bestands, des erforderlichen
Kostenaufwands und des voraussichtlich
erzielbaren Veräußerungserlöses, vertretba-
ren Ankaufspreis dar.

Ermittlung des Veräußerungserlöses
Die erzielbaren Nutzflächen bei Ausbau des
Dachbodens können anhand baubehördlich
bewilligter Einreichpläne bzw zuverlässiger
Entwurfspläne oder Machbarkeitsstudien
ermittelt werden. Zur Ermittlung des fikti-
ven Veräußerungserlöses empfiehlt sich das
Vergleichswertverfahren, um den durch-
schnittlich erzielbaren Veräußerungserlös
von neu errichteten Dachgeschoßwohnun-
gen pro m2 erzielbarer Nutzfläche fundiert
zu ermitteln, wobei Terrassenflächen mit ei-
ner angemessenen Gewichtung ihrer Fläche
hinzugezogen werden.

Ermittlung der Gesamtinvestitions-
kosten
Die Gesamtinvestitionskosten sind gemäß
der ÖNORM B 1802 – 3:2014 entsprechend
derÖNORMB 1801– 1 zu bestimmen und ge-
gebenenfalls durch weitere Kostenpositionen
zu ergänzen. Als Richtpreis für die fiktiven
Herstellungskosten werden bei der gegen-
ständlichen Modellrechnung die veröffent-
lichten „Empfehlungen für Herstellungskos-
ten“ des Hauptverbandes der allgemein beei-
deten und gerichtlich zertifizierten Sachver-
ständigen Österreichs (Popp, SV 2/2019,
67 ff) herangezogen. Diese Herstellungskos-
ten beinhalten in Hinblick auf die ÖNORM
B 1801– 1:2015 folgende Kostenbereiche: Bau-
liche Aufschließung (anteiliger Kostenbe-

reich 1), Bauwerk-Rohbau (Kostenbereich 2),
Bauwerk-Technik (Kostenbereich 3), Bau-
werk-Ausbau (Kostenbereich 4), Planungs-
leistungen (Kostenbereich 7) und Projektne-
benleistungen mit Ausnahme der unter
Punkt 8B.05 angeführten Finanzierung wäh-
rend der Bauzeit (anteiliger Kostenbereich 8).
Gemäß der ÖNORMB 1802–3:2014 sind zur
Ermittlung der Gesamtinvestitionskosten
hinsichtlich einer Entwicklung eines Dachge-
schoßausbaus somit insbesondere folgende
Kosten zusätzlich zu berücksichtigen:Kosten
für die sonstige Aufschließung und die Bau-
reifmachung (anteiliger Kostenbereich 1 der
ÖNORM B 1801– 1:2015, beispielsweise der
AbbruchdesDachstuhls), KostenderAußen-
anlagen (Kostenbereich 6 der ÖNORM
B 1801– 1:2015, beispielsweise die Herstellung
des Gehsteigs vor dem Gebäude), Finanzie-
rungskosten während der Bauzeit (Punkt
8B.05 derÖNORMB 1801– 1:2015), Reserven
für Unvorhergesehenes (Kostenbereich 9 der
ÖNORMB 1801– 1:2015), die Vermarktungs-
kosten des fertigen Projektes und der markt-
übliche Entwicklungsgewinn des Projektent-
wicklers.

Die Kostenkennwerte in den „Empfeh-
lungen für Herstellungskosten“ sind aus
dem mehrgeschoßigen Wohnbau abgeleitet
und sind in Bezug auf die spezielle Bauauf-
gabe des Dachgeschoßausbaus kritisch zu
würdigen, gegebenenfalls in Hinblick auf
die Ausstattung und die Raumhöhen anzu-
passen und durch projektspezifische Mehr-
kosten zu ergänzen. Projektspezifische
Mehrkosten können sich durch zusätzliche
Baumaßnahmen am Bestandsgebäude, wie
beispielsweise statische Maßnahmen an der
bestehenden Bausubstanz (Fundamentver-
stärkungen etc), Einbau eines Aufzugs,
Steigleitungen, Trockenlegungen, Fassaden-
sanierungen, Baumaßnahmen in Hinblick
auf Brandschutz und Barrierefreiheit etc er-
geben. Auch auf Obliegenheiten, wie eine all-
fällige Ausgleichsabgabe aufgrund einer
Stellplatzverpflichtung, ist bei der Ermitt-
lung der Gesamtinvestitionskosten zu ach-
ten.

Sofern Dachgeschoßwohnungen nach
Fertigstellung der Projektentwicklung an
Endnutzer abverkauft werden, sind die Er-
richtungskosten brutto, dh inkl Umsatz-
steuer, anzusetzen. In diesem Fall bildet
die Umsatzsteuer einen Kostenfaktor im
Residualwertverfahren.
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